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Im April dieses Jahres wurde im
Entführungsfall K. der Endbericht der
internationalen Evaluierungskommission
präsentiert. Neue Ermittlungsergebnisse
sind ihm nicht zu entnehmen.
Interessant sind jedoch die Empfehlungen,
die die Kommission Österreichs Polizei
und Justiz mit auf den Weg gibt.
Eine dieser Empfehlungen ist nahezu
inhaltsgleich mit einer jahrelangen

Forderung der Rechtsanwaltschaft, nämlichVernehmungen
durch eine Bild- und Tonaufnahme zu dokumentieren.

Diese Forderung wurde stets mit der Begründung
abgelehnt, es wäre nicht genug Geld dafür vorhanden.
Eingedenk der geringen Kosten fürVideotechnik ist klar,
dass dies nicht der wahre Grund für die Ablehnung sein
kann.Aufnahmen in Bild und Ton sind die einzige
Methode für eine authentische Dokumentation.
Diese müsste ein Anliegen in Strafverfahren sein, um
die tatsächliche Wahrheit erkunden zu können.
Unsere Justiz gibt sich mit schriftlichen Protokollen
zufrieden. Diesen ist weder zu entnehmen, ob und unter
welchem Druck Aussagen von Zeugen und Beschuldigten
zu Stande kommen, noch ob Suggestivfragen gestellt
werden.Auch die Kommunikation zwischen den Personen
rund um die Aussage findet keinen Niederschlag.
Die Protokolle über die für dasVerfahren wichtigsten
Aussagen sind oft nur Zusammenfassungen, gefärbt in der
Sprache desVernehmenden. Dennoch sind sie Grundlage
des Strafverfahrens. DerVersuch, sie zu korrigieren, führt
im schlimmsten Fall zu einerVerleumdungsanzeige.
Denn Beweise mit Hilfe von Bild- und Tonaufnahme gibt
es nicht. Der berechtigten aber unbequemen Forderung
der Rechtsanwaltschaft wurde bisher nicht gefolgt.
Internationalen Experten hoffentlich schon.
Eine Änderung nur für glamouröse Fälle ist jedoch in
einem Rechtsstaat absolut inakzeptabel. Denn auch der
normale Bürger hat ein Recht auf Sicherheit und Wahrheit.

Werben mit „Olympia“

Fitnesscenter besiegt das OÖC
Das Österreichische Olympische Comité (OÖC) ist mit einer Klage
gegen den Betreiber eines Fitnessstudios in Berndorf (Niederöster-
reich) abgeblitzt. Dem OÖC war es ein Dorn im Auge, dass sich das
Studio „Fitnesscenter Olympia“ nennt. Der Inhaber des Studios be-
rief sich im Prozess freilich darauf, dass er sein Studio nur nach dem
Bodybuilding-Wettkampf „Mister Olympia“ benannt hatte – und
das schon 1987. Das ist relevant, weil erst 1992 ein „Bundesgesetz
zum Schutz der olympischen Embleme“ beschlossen wurde. Laut
diesem hat das ÖOC zwar exklusive Rechte am Wort Olympia, aber
wohlerworbene Rechte anderer bleiben bestehen. Zudem erwecke
die Bezeichnung „Fitnessstudio Olympia“ auch gar keinen Zusam-
menhang mit dem ÖOC oder den Olympischen Spielen (im Bild:
Peking 2008), befand der Oberste Gerichtshof (4 Ob 31/13g). [ EPA ]

Mindestquote durch Hintertür?
Qualifikation geht vor Geschlecht
Aufsichtsrätinnen. Die Hauptversammlung soll auf Diversität im Aufsichtsrat
achten. Werden keine Frauen gewählt, dürfte dies aber folgenlos bleiben.
VON ALBERT BIRKNER

[WIEN] Können Wahlen in den Auf-
sichtsrat österreichischer Aktien-
gesellschaften angefochten wer-
den, wenn ausschließlich Männer
und keine Frauen im Aufsichtsrat
vertreten sind? Das Aktiengesetz
sieht seit 2012 bei Aufsichtsrats-
wahlen die angemessene Berück-
sichtigung der Vertretung von
Männern und Frauen vor. Eine
klare Vorgabe einer Frauenquote,
wie sie zuletzt diskutiert wurde, ist
dem Gesetz nicht zu entnehmen.
Die nahende Hauptversamm-
lungssaison 2013 rückt nun die
Frage in den Vordergrund, ob ins-
besondere börsenotierte Aktienge-
sellschaften, die keine Frauen in
ihren Aufsichtsrat wählen, mit An-
fechtungsklagen rechnen müssen.

Ausgewogene Zusammensetzung
Seit 2012 fordert das Aktiengesetz
von der Hauptversammlung, bei
der Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern auf eine ausgewogene Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats
zu achten. Angemessen zu berück-
sichtigende Kriterien sind die fach-
liche und persönliche Qualifika-
tion der Mitglieder, die Branche
der Gesellschaft, eine ausgewoge-
ne fachliche Zusammensetzung
des Aufsichtsrats, die Vertretung
von Männern und Frauen, die Al-
tersstruktur und bei börsenotier-
ten Aktiengesellschaften auch die
Internationalität der Mitglieder.
Nach dem Unternehmensgesetz-
buch haben börsenotierte Gesell-
schaften im Corporate Governance
Bericht anzugeben, welche Maß-
nahmen zur Förderung von Frau-
en in leitender Stellung bei der Ge-
sellschaft gesetzt wurden.

Was aber schreibt das Aktien-
gesetz der Hauptversammlung im
Hinblick auf die Vertretung beider
Geschlechter im Aufsichtsrat tat-
sächlich vor? Es findet sich im Ge-
setz kein Hinweis darauf, dass je-
des Geschlecht im Aufsichtsrat
eine bestimmte Mindestzahl an
Mandaten erhalten muss. Weder
eine Frauenquote noch eine Män-

nerquote für Aufsichtsräte ist aus-
drücklich angeordnet. Die Regel
des Gesetzes lässt offen, an wel-
chem Maßstab sich eine angemes-
sene Berücksichtigung des Kriteri-
ums „Vertretung von Männern
und Frauen“ zu orientieren hat.

Bereits nach dem Wortlaut des
Gesetzes gilt der Grundsatz Quali-
fikation vor Geschlecht. Das heißt,
dass vorrangig die am besten ge-
eigneten Kandidaten in den Auf-
sichtsrat zu wählen sind. Sofern es
genügend gleich qualifizierte Kan-
didaten gibt, ist bei der Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder auch die
Einhaltung der weiteren Kriterien
Geschlecht, Alter und Internatio-
nalität zu berücksichtigen. Doch
keinem dieser drei misst das Ak-
tiengesetz größere Bedeutung als
den anderen zu.

Vor der nahenden Hauptver-
sammlungssaison wird diskutiert,
ob Hauptversammlungsbeschlüs-
se wegen mangelnder Geschlech-
terdiversität anfechtbar sind. Da-
bei wird etwa vertreten, dass eine
Anfechtung wegen mangelnder
geschlechtlicher Diversität wahr-
scheinlich und daher davon aus-
zugehen sei, dass börsenotierte
Unternehmen in Zukunft zumin-
dest eine Kapitalvertreterin im
Aufsichtsrat haben müssten.

Was gegen Anfechtbarkeit spricht
Aus guten Gründen ist davon aus-
zugehen, dass eine Anfechtbarkeit
von Beschlüssen ausschließlich
wegen mangelnder Geschlechter-
diversität nicht besteht:
I Das Aktiengesetz regelt in sei-
nem § 195 Abs 1a spezifisch die
Anfechtung von Beschlüssen über
die Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern; dort wird die Bestimmung,
die die angemessene Berücksichti-
gung des Kriteriums der Vertre-
tung von Männern und Frauen
vorschreibt, nicht genannt. Der
Gesetzgeber hat bei der Gesetzes-
änderung 2012 offenbar bewusst
die Verletzung der Aspekte der Di-
versität nicht in den Katalog der
speziellen Anfechtungsgründe auf-
genommen.

I Das Aktiengesetz enthält keine
ausdrückliche Mindestquote. In
Anbetracht der sehr intensiv ge-
führten Diskussion über Frauen-
quoten in Verwaltungsorganen ist
dem Gesetzgeber nicht zu unter-
stellen, dass mit der vorliegenden
Regelung eine „Quote durch die
Hintertür“ eingeführt werden soll-
te. Auch die Gesetzesmaterialien
enthalten keinen Hinweis darauf.
I Das Gesetz schreibt eindeutig
den Grundsatz Qualifikation vor
Geschlecht, Alter und Internationa-
lität vor. Es sind daher vorrangig
die am besten geeigneten Kandi-
daten in den Aufsichtsrat zu wäh-
len. Dieser ausdrücklichen Ver-
pflichtung steht lediglich eine „an-
gemessene Berücksichtigung“ der
Diversitätskriterien gegenüber.
I Die Bestimmung des Aktienge-
setzes richtet sich ausdrücklich an
die Hauptversammlung. Dem Auf-
sichtsrat wird für die Erstattung
seiner Beschlussvorschläge für die
Wahl in den Aufsichtsrat keine ent-
sprechende Pflicht zur Berücksich-
tigung auferlegt.
I Die Diversitätskriterien sind
nur für die Aktiengesellschaft ge-
regelt. Warum sollte Diversität nur
für diese verpflichtend sein, nicht
aber etwa für GmbHs oder SEs?
I Die Diversitätskriterien Ge-
schlecht, Alter und Internationali-
tät stehen nebeneinander, das Ge-
setz nimmt keine inhaltliche Ge-
wichtung vor. Warum sollte etwa
bei gleicher Qualifikation der Kan-
didaten die Wahl einer Frau, die
gleich alt ist und die gleiche Natio-
nalität hat wie alle übrigen Mitglie-
der des Aufsichtsrats, nicht an-
fechtbar sein, wohingegen die
Wahl eines Mannes, der in Bezug
auf sein Alter und seine Internatio-
nalität divers ist, anfechtbar wäre?

Eine Mindestquote für Frauen
oder Männer besteht im Aktienge-
setz derzeit nicht. Sollte der Ge-
setzgeber die gleichmäßige Vertre-
tung von Männern und Frauen in
Aufsichtsräten wünschen, müsste
er das auch so anordnen.
Rechtsanwalt Dr. Albert Birkner ist

Partner bei CHSH in Wien.
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Fritz Schwind, ein Jahrhundertgelehrter
Nachruf. Der Rektor der Universität Wien und Altmeister des internationalen Privat-
rechts, Fritz Schwind, ist vorige Woche im 100. Lebensjahr in Wien gestorben.

VON BENEDIKT KOMMENDA

[WIEN] Festvorträge für den Jubilar
waren schon geplant, eine kleine,
aber feine Feier im Justizministe-
rium sollte ihn ehren, aber nicht
allzu sehr anstrengen, Bundesprä-
sident Heinz Fischer wollte ihn, der
im Rollstuhl saß, persönlich besu-
chen kommen: Fritz Schwind ist
nur wenige Wochen vor dem 100.
Geburtstag, den der Rechtswissen-
schaftler am 1. Juni gefeiert hätte,
vorige Woche in Wien gestorben.

Schwind war ein Großneffe des
berühmten Malers Moritz von
Schwind (Namensgeber der
Schwindgasse in Wien Wieden).
Als Kind winkte er beim Spazieren-
gehen im Hadikpark unweit des
Schlosses Schönbrunn noch Kaiser
Karl zu, als der in einer Kutsche
vorbeifuhr. 1939 habilitierte er sich
an der Universität Gießen im römi-
schen Recht. Im März 1941 wurde
er zur Wehrmacht einberufen, in
der er es bis Kriegsende bis zum
Obergefreiten brachte. Als Rom-
mel 1942 in Afrika zu einer großen
Offensive ansetzte, zwang die Tro-
pengelbsucht Schwind in ein Sani-
tätszelt in der Wüste. Dort begann

er seine Studien zum Eherecht, die
er 1946 – damals Untersuchungs-
richter im Grauen Haus in Wien –
in den „Juristischen Blättern“ pu-
blizierte und die später einen Nie-
derschlag in der Familienrechtsre-
form von 1978 unter Christian Bro-
da finden sollten. Dem Sozialisten
stand Schwind persönlich nahe
und politisch fern. Er schrieb für
Broda auch das IPR-Gesetz 1978:
Das internationale Privatrecht, das
regelt, welches Recht bei Fällen
mit Auslandsbezügen anzuwen-
den ist, ist jener Rechtsbereich,
den Schwind am stärksten prägte.

An der Universität Wien lehrte
er ab 1955 bürgerliches Recht und
internationales Privatrecht. Als
Leiter des Instituts für Rechtsver-
gleichung, das er aufgebaut hatte,
war er von Berufs wegen mit der
Relativität des unterschiedlichen
Gesetzesrechts konfrontiert: „Was
bei uns im Gesetz steht, ist nicht
Ausfluss göttlicher Weisheit“, sagte
Schwind einmal zur „Presse“.

Dialog mit „seinen Revoluzzern“
Der Zufall wollte es, dass der fein-
sinnige und liebenswürdige Ge-
lehrte in den stürmischen Jahren
1967/68 Rektor der Universität
Wien war. Er setzte auf Dialog mit
„seinen Revoluzzern“, wie er
die rebellierenden Studenten im
Rückblick fast liebevoll nannte.

Schwind war 13 Jahre lang Prä-
sident des Österreichischen Juris-
tentags. Sein Ruf reichte über die
Grenzen Österreichs hinaus. Zur
Feier von Schwinds 90. Geburts-
tags reiste ein (damals) amtieren-
des Staatsoberhaupt aus dem Aus-
land nach Wien: der ungarische
Präsident Ferenc Mádl, Confrère
Schwinds am renommierten „In-
stitut de Droit International“.

Fritz Schwind [ Michaela Bruckberger ]
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